
Protokoll Kirchgemeindeversammlung Nr. 02/22-26 vom 26.03.2023 Seite 5 

 
 

 
 
Protokoll Nr. 02/22-26 der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung 
Sonntag, 26. März 2023, 11:00 Uhr, in der Kirche Dürnten 
 

 
 
Vorsitz Silvia von Arx, Kirchenpflegepräsidentin 

Protokoll Claudia Gosswiler, Aktuarin 

Stimmenzählerin Dora Frischknecht 

 

Anwesende 36 Stimmberechtigte 

 2 Gäste 

 

 

Traktanden 
 
1. Ersatzwahl eines Mitglieds der Kirchenpflege für den Rest der Amtsadauer 2022 – 

2026 
 

2. Pfarrwahlkommission  
2.1 Beschluss über die Bestellung einer Pfarrwahlkommission  
2.2 Festlegung der Zahl der zuzuwählenden Mitglieder  
2.3 Wahl der zusätzlichen Mitglieder  
2.4 Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten  
 
 
 
Begrüssung und Traktandenliste 
 
Silvia von Arx, Präsidentin der Kirchenpflege, begrüsst die Anwesenden herzlich zur ausserordentlichen 
Kirchgemeindeversammlung. 
 
Die Präsidentin eröffnet die Versammlung mit dem Hinweis, dass die Einladung zur heutigen Versamm-
lung durch die amtliche Publikation binnen der gesetzlichen Frist, unter Bekanntgabe der Traktanden und 
unter fristgerechter Auflage der Akten im Kirchgemeindesekretariat ordnungsgemäss nach den gesetzli-
chen Vorschriften erfolgt ist. 
 
Dora Frischknecht wird als Stimmenzählerin vorgeschlagen und einstimmig gewählt. 
 
Die Anzahl der Stimmberechtigten wird ermittelt und der Aktuarin bekanntgegeben. 
 
Eine Änderung der Traktandenliste wird nicht gewünscht. 
 
 
 
 

Leitung 1  
Abstimmungen und Wahlen an der Urne 1.02  
Behördenwahlen 1.02.03  
 

1. Ersatzwahl eines Mitglieds der Kirchenpflege für den Rest der Amts-
adauer 2022 – 2026 

 

 
S. von Arx erläutert das Geschäft: 
 
Information: 
Nach dem Rücktritt von Hannes Schweiter per Ende Juli 2022 wurde die Kirchgemeinde aufge-
fordert, eine Ersatzwahl eines Mitglieds der Kirchenpflege für den Rest der Amtsdauer 2022 – 
2026 vorzunehmen. 
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Gemäss Art. 13 a) der Kirchgemeindeordnung werden die Mitglieder der Kirchenpflege bei Er-
satzwahlen an der Kirchgemeindeversammlung gewählt.  
 
Folgender Kandidat steht für eine Wahl zur Verfügung: 
 
Andreas Maurer 
Hinwilerstrasse 30 
8635 Dürnten 
Geboren am 23.03.1952 
Pensionierter Maschinenbauingenieur, Theologe und Sachbuchautor 
 
Andreas Maurer ist in Hadlikon aufgewachsen, lebte in der Schweiz, England (3 Jahre) und Süd-
afrika (15 Jahre) und wohnt seit Juli 2022 in Oberdürnten. Er ist verheiratet und hat drei Söhne 
und acht Enkelkinder. Als gelernter Maschinenbauingenieur studierte er in England und Südafrika 
Theologie. Andreas Maurer ist Islamkenner und Autor des Fachbuches «Basiswissen Islam". 
(siehe auch www.maurerconsulting.org. 
 
Die Präsidentin bittet Andreas Maurer, sich kurz persönlich vorzustellen. 
 
Die Wahl erfolgt offen, sofern nicht ein Viertel der anwesenden Stimmberechtigten eine geheime 
Wahl verlangen. Dies ist nicht der Fall, die Wahlen erfolgen offen. 
 
Aus der Versammlung werden keine weiteren Personen zur Wahl vorgeschlagen. Die Auszählung 
der Stimmen wird nicht verlangt. 
 
Silvia von Arx erklärt Andreas Maurer als gewählt. Er bedankt sich bei ihr und freut sich auf eine 
gute Zusammenarbeit. 
 
Die Kirchgemeindeversammlung beschliesst: 
1. Als Mitglied der Kirchenpflege für den Rest der Amtsdauer 2022 – 2026 wird Andreas 

Maurer, Hinwilerstrasse 30, 8635 Dürnten, gewählt. 
2. Mitteilung an: 
 - Andreas Maurer (mittels Wahlanzeige) 
 - Kirchenrat, Sekretariat Rechtsdienst und Kanzlei, regula.walder@zhref.ch 
 - Bezirkskirchenpflege Hinwil 
 - Gemeinde Dürnten, Gemeinderatskanzlei 
 - 1.02.03 
 

 
 

Leitung 1  
Kommissionen 1.05  
Pfarrwahlkommission 1.05.03  
 

2. Pfarrwahlkommission  
 
Die Präsidentin Silvia von Arx erläutert das Geschäft: 
 
Information: 
Mit Beschluss vom 5. Oktober 2022 entlässt der Kirchenrat Pfrn. Lisset Schmitt-Martínez unter 
Verdankung der geleisteten Dienste per 31. Januar 2023 als Pfarrerin der ordentlichen Pfarrstelle 
in der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Dürnten. 
Sie trat am 1. Februar ihre neue Stelle bei der Migrationskirche in Zürich an. Pfrn. Marjoline Roth 
aus Männedorf wird bis zur Neubesetzung der Stelle die Stellvertretung übernehmen. Sie war be-
reits während dem Weiterbildungsurlaub von Pfrn. Lisset Schmitt-Martínez im letzten Jahr in der 
Gemeinde als Stellvertreterin tätig.  
Für die Neubesetzung einer Pfarrstelle sieht das Gesetz zwei Möglichkeiten vor: die ausseror-
dentliche Berufung oder das ordentliche Wahlverfahren mit Pfarrwahlkommission. Eine ausseror-
dentliche Berufung kann erfolgen, wenn eine Kandidatin oder ein Kandidat bereits in der Gemein-
de pfarramtlich tätig war, gut verankert ist und ein breites Einvernehmen über deren bzw. dessen 
Eignung besteht. Ansonsten ist das ordentliche Wahlverfahren mit der Bestellung einer Pfarr-
wahlkommission durchzuführen. 
 

http://www.maurerconsulting.org/
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An der Sitzung vom 25. Oktober 2022 hat die Kirchenpflege entschieden, am 26. März 2023 eine 
ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung einzuberufen und ihr die Wahl einer Pfarrwahl-
kommission zu beantragen. Gemäss Kirchenordnung setzt sich diese aus den Mitgliedern der 
Kirchenpflege und den von der Kirchgemeindeversammlung zugewählten Mitgliedern zusammen. 
Die Kirchgemeindeversammlung bestimmt die Anzahl der zuzuwählenden Mitglieder, wobei die 
Zahl der Mitglieder der Kirchenpflege nicht überschritten werden darf. Zudem wählt die Kirchge-
meindeversammlung die Präsidentin oder den Präsidenten der Pfarrwahlkommission aus deren 
Mitte. 
Der Kirchgemeindeversammlung vom 26. März 2023 wird beantragt, für die Pfarrwahlkommission 
zu den Mitgliedern der Kirchenpflege sieben zusätzliche Mitglieder zu wählen. Der Funktion der 
Pfarrwahlkommission entsprechend lassen sich so verschiedene Generationen, beide Geschlech-
ter sowie unterschiedliche Gemeindesegmente einbinden. Gem. § 13 Abs. 2 lit. A und b PfrVO 
nehmen die weiterhin in der Kirchgemeinde tätigen Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Leiter des 
Gemeindekonvents mit beratender Stimme an den Sitzungen der Pfarrwahlkommission teil. 
 
Antrag der Kirchenpflege: Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung: 
1. Beschluss über die Bestellung einer Pfarrwahlkommission 
2. Festlegung der Zahl der zuzuwählenden Mitglieder 
3. Wahl der zusätzlichen Mitglieder 
4. Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten 
 
 

2.1 Beschluss über die Bestellung einer Pfarrwahlkommission  
 
Die Präsidentin fragt die Versammlung an, ob zum Grundsatzentscheid, eine Pfarrwahlkommissi-
on einzusetzen, Fragen oder Anträge gestellt werden. Dies ist nicht der Fall. 
 
Die Versammlung beschliesst einstimmig, eine Pfarrwahlkommission einzusetzen. 
 
 

2.2 Festlegung der Zahl der zuzuwählenden Mitglieder  
 
Die Kirchenpflege beantragt, für die Pfarrwahlkommission zu den Mitgliedern der Kirchenpflege, 
die von Amtes wegen der Pfarrwahlkommission angehören, sieben zusätzliche Mitglieder zu wäh-
len. 
 
Dem Antrag der Kirchenpflege, sieben Mitglieder zuzuwählen, wird ohne Gegenstimme zu-
gestimmt. 
 
 

2.3 Wahl der zusätzlichen Mitglieder  
 
Nachdem die Kirchgemeindeversammlung dem Antrag zugestimmt hat, die Pfarrwahlkommission 
nebst den Mitgliedern der Kirchenpflege mit sieben zusätzlichen Mitgliedern zu besetzen, sind 
diese noch zu wählen. 
 
Die Wahlen erfolgen offen, sofern nicht ein Viertel der anwesenden Stimmberechtigten eine ge-
heime Wahl verlangt. Dies ist nicht der Fall, die Wahlen erfolgen offen. 
 
Eine Wahl an der Urne ist nicht möglich, die Wahl der Pfarrwahlkommission hat zwingend durch 
die Kirchgemeindeversammlung zu erfolgen. 
 
Für die sieben zuzuwählenden Mitglieder schlägt die Kirchenpflege der Kirchgemeindeversamm-
lung die Wahl von folgenden Personen vor: 
 
Elisabeth Bolleter, Loorenstrasse 7, Dürnten 
Rosmarie Egli, Felsenhofstrasse 29, Dürnten 
Hans Forster, Heligeichstrasse 16b, Tann 
Urs Forrer, Alte Tannerstrasse 25c, Tann 
Mark Frösch, Tannackerstrasse 20, Tann 
Claudia Girardin, Höhenstrasse 8, Dürnten 
Christof Grass, Guldistudstrasse 71, Tann 
 
Die Präsidentin stellt die sieben Personen kurz vor bzw. gibt ihnen selber die Möglichkeit, sich 
kurz an die Versammlung zu richten. 
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Es werden keine weiteren Personen zur Wahl vorgeschlagen und ein Antrag auf Auszählung er-
folgt nicht. 
 
Somit sind die sieben vorgeschlagenen Personen gewählt. 
 
 

2.4 Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten  
 
Für das Präsidium der Pfarrwahlkommission empfiehlt die Kirchenpflege Hans Forster. Als ehe-
maliges Mitglied der Kirchenpflege hat er gute Kenntnisse der Gemeinde und ist bestens vertraut 
mit deren Bedürfnissen. Ferner hat er auch in der letzten Pfarrwahlkommission mitgewirkt. 
 
Wählbar sind ausschliesslich die Mitglieder der Pfarrwahlkommission, d.h. die sieben Mitglieder 
der Kirchenpflege und die soeben zugewählten sieben zusätzlichen Mitglieder. 
 
Aus der Versammlung werden keine weiteren Personen als Präsident oder Präsidentin der Pfarr-
wahlkommission vorgeschlagen und es wird keine Auszählung verlangt.  
 
Hans Forster wird einstimmig als Präsident der Pfarrwahlkommission gewählt. 
 
Die Kirchgemeindeversammlung beschliesst: 
1. Es wird eine Pfarrwahlkommission eingesetzt. 
2. Die Zahl der zusätzlich zu den Mitgliedern der Kirchenpflege zu wählenden Mitglieder wird 

auf sieben festgesetzt. 
3. Als zusätzliche Mitglieder werden gewählt: 
 - Elisabeth Bolleter, Dürnten 
 - Rosmarie Egli, Dürnten 
 - Hans Forster, Tann 
 - Urs Forrer, Tann 
 - Mark Frösch, Tann 
 - Claudia Girardin, Dürnten 
 - Christof Grass, Tann 
4. Als Präsident der Pfarrwahlkommission wird Hans Forster gewählt. 
5. Mitteilung an: 
 - Bezirkskirchenpflege Hinwil 
 - Pfarrwahlkommission 
 - 07.00 

 
 
Schluss der Versammlung und Rechtsmittelbelehrung 
Die Versammlung erhebt weder gegen die Verhandlungsführung noch gegen die Durchführung der Ab-
stimmungen und Wahlen Einwände. S. von Arx weist darauf hin, dass eine Publikation der Beschlüsse 
auf der Homepage, www.refduernten.ch, erscheinen wird. 
Die Präsidentin verweist auf das Recht zur Protokolleinsicht, auf die Rechtsmittel zur Anfechtung des 
Protokolls binnen 30 Tagen nach erfolgter Publikation und zur Anfechtung der gefassten Beschlüsse 
gemäss den gesetzlichen Bestimmungen. 
Das Protokoll liegt ab Dienstag, 28. März 2023, während 30 Tagen im Kirchgemeindesekretariat zur Ein-
sicht auf. 
 
Schluss der Versammlung: 11.30 Uhr. 
 
 
Für das Protokoll: 
 
Dürnten, 27. März 2023 
 
 
 
Claudia Gosswiler, Aktuarin 
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Genehmigung des Protokolls: 
 
Die Richtigkeit des Protokolls bestätigen: 
 
Dürnten, 27. März 2023 
 
 
 
Silvia von Arx, Präsidentin der Kirchenpflege 
 
 
Dürnten, 27. März 2023 
 
 
 
Dora Frischknecht, Stimmenzählerin 
 


